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Produktinformationsblatt 
Elektronikversicherung für Photovoltaikanlagen nach ABE 2008 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene 
Elektronikversicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige 
Vertragsinhalt ergibt sich ausschließlich aus dem Antrag oder dem Angebot, dem Versicherungsschein und den 
beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher sorgfältig die gesamten Bestimmungen und In-
formationen zum Vertrag. 

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 

Wir bieten Ihnen eine Elektronikversicherung an. Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen Bedingungen für die Elektronikversicherung 
(ABE 2008) sowie alle weiteren im Antrag oder Angebot genannten Besonderen Vereinbarungen. 

2. Was versichern wir? 

Wir versichern Ihre Photovoltaikanlage gegen unvorhergesehene Beschädigungen oder Zerstörungen (Sachschaden) sowie gegen das Ab-
handenkommen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. Hierzu zählen beispielsweise Schäden durch Bedienungsfehler, 
Ungeschicklichkeit sowie Überspannung, Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt A § 1 und § 2 ABE 2008. 

Bei Beschädigung der versicherten Sache entschädigen wir Ihnen die Reparaturkosten, bei Zerstörung oder Diebstahl erhalten Sie den Wie-
derbeschaffungspreis (Neuwert). 

Weitere Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte Abschnitt A § 7 ABE 2008. 

Bei Unterbrechungsschäden entschädigen wir den Nutzungsausfall ab dem 3. Tag, maximal für die beantragte Haftzeit. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Besonderen Vereinbarungen. 

3. Wie hoch ist Ihre Prämie, wann müssen Sie diese bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 

Die Höhe Ihrer Prämie ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungsschutz. Einzelheiten hierzu finden Sie im Antrag oder im Angebot. 

Vertragsbeginn und Vertragsablauf gemäß Antrag oder Angebot                          (        Uhr) -                      (        Uhr) 
Jahresprämie                EUR 
zzgl. Ratenzuschlag in Höhe von        %            EUR 
zzgl. Versicherungsteuer in Höhe von  19 %            EUR 
Bruttoprämie gemäß Zahlweise               EUR 

Denken Sie bitte daran, dass Sie die Prämie unverzüglich zu zahlen haben, wenn der oben angegebene Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
erreicht ist; Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon selbstverständlich unberührt. Bei verspäteter Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit 
dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Außerdem können wir bis zum Eingang der verspäteten Zahlung vom Vertrag zurücktreten. 

Zahlen Sie eine der weiteren Prämien nicht rechtzeitig, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Außerdem können wir den Vertrag unter 
bestimmten Voraussetzungen kündigen. 

Falls Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag oder Angebot und dem Abschnitt B § 2 bis § 6 ABE 2008. 

4. Was versichern wir nicht? 

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir eine erheblich höhere Prämie verlangen. Deshalb haben wir eini-
ge Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. 

Nicht versichert sind insbesondere: 
– Schäden, wenn die versicherte Gefahr nicht von außen auf das auszutauschende Bauteil eingewirkt hat (sog. „Innerer Betriebsscha-

den“);
– Schäden durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung oder Verschmutzung; 
– Schäden durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten. 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe finden Sie jeweils im 
Anschluss an die Beschreibung der versicherten Gefahren (Abschnitt A § 2 ABE 2008). Darüber hinaus finden Sie eine Darstellung der nicht 
versicherten Sachen in Abschnitt A § 1 ABE 2008. 
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5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß
und vollständig beantworten. Sofern wir Ihnen wunschgemäß ein Angebot unterbreitet haben, prüfen Sie die Angaben bitte analog. An-
dernfalls können wir uns vorzeitig von dem Vertrag lösen und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. Gegebenenfalls können wir auch die 
Versicherungsprämie anpassen. 

Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 1 ABE 2008. 

Wenn die Photovoltaikanlage bereits versichert war, nennen Sie uns bitte zudem den letzten Versicherer der Photovoltaikanlage sowie bis-
her eingetretene Schäden. 

6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten 
haben?

Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen anpassen zu können und damit zu gewährleisten, dass Sie immer einen
ausreichenden Versicherungsschutz haben, denken Sie bitte daran, uns mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber 
den bisherigen Angaben eingetreten sind. Ein typischer Fall ist beispielsweise eine Erweiterung Ihrer Photovoltaikanlage, dadurch können 
sich z.B. die wesentlichen Grundlagen der Bemessung Ihrer Prämie verändern, etwa durch die Erhöhung der Versicherungssumme. 

Darüber hinaus müssen Sie uns vorab über besondere Umstände informieren, die nach allgemeiner Lebenserfahrung das Risiko eines Scha-
dens erhöhen könnten. Dies ist z.B. bei einer Dachanlage der Fall, wenn ein Gerüst an dem Gebäude aufgestellt wird. 

Welche Verpflichtungen konkret bestehen, entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 8 und § 9 ABE 2008. 

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach 
Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch 
vorzeitig vom Vertrag lösen oder die Versicherungsprämie anpassen. 

Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 8 und § 9 ABE 2008. 

7. Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 

Versuchen Sie den Schaden gering zu halten, ohne Ihre eigene Sicherheit zu gefährden. Wenn ein Schadenfall eingetreten ist, setzen Sie 
sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung. Bitte erleichtern Sie uns die Untersuchungen, die nötig sind, um Ursache und Höhe des 
Schadens festzustellen. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt B § 8 ABE 2008. 

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Ihren Versiche-
rungsschutz haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Um-
ständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 

Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 8 ABE 2008. 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung der Prämie gemäß Ziffer 3
dieses Blattes rechtzeitig erfolgt. Den bei Ausfertigung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt für den Beginn Ihres Versicherungsschut-
zes entnehmen Sie bitte ebenfalls Ziffer 3. Dort finden Sie auch Hinweise auf die Vertragslaufzeit. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können 
Sie diesen bereits zum Ende des dritten Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf 
der ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 

Weitere Einzelheiten können Sie Abschnitt B § 3 ABE 2008 entnehmen. 

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 

Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages stehen Ihnen weitere Kündi-
gungsrechte zu. Hierzu gehört das Recht, dass Sie oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündigen können, wenn wir eine Entschädigungs-
leistung erbracht haben. 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 14 ABE 2008. 
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Die Elektronik-Versicherung gilt nur für Photovoltaikanlagen bis 150 kWp.

Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde.

Es gelten die folgenden Versicherungsbedingungen und Besonderen
Vereinbarungen:

I. Allgemeine Bedingungen für die Elektronik-Versicherung (ABE 2008)

II. Besondere Vereinbarungen zur Elektronik-Versicherung von
Photovoltaikanlagen bis 150 kWp

Der Antragsteller verpflichtet sich, die vereinbarten Sicherungen innerhalb von 
6 Wochen anzubringen. Nach dieser Frist besteht für Schäden, die auf eine
Verletzung dieser Sicherungsvereinbarung zurückzuführen sind, kein
Versicherungsschutz.

Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung bis zum Ablauf von 2
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins und der Vertragsbestimmungen
einschließlich der Allgemei nen Versicherungsbedingungen sowie der weiteren
gesetzlich vorgeschriebenen Informationen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. per Fax oder E-Mail) widerrufen. Zur Wahrung der Widerufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

AXA Versicherung AG
Colonia-Allee 10-20,
51067 Köln
Postanschrift
51171 Köln

Sofern der in diesem Antrag genannte Versicherungsbeginn vor dem Ablauf der
Widerrufsfrist liegt, ist der Versicherungsnehmer damit einverstanden, dass der
Ver sicherungsschutz beitragspflichtig vor Ablauf dieser Frist beginnt.

Widerrufsfolgen

Im Falle des Widerrufs steht der AXA Versicherung AG die anteilige Prämie für den
Zeitraum vom Versicherungsbeginn bis zum Zugang der Widerrufserklärung bei
der AXA Versicherung AG zu. Eine etwaig darüber hinaus geleistete Prämie wird
dem Versiche rungsnehmer erstattet.

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir insbesondere zur Einschätzung des
zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungs -
missbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und
Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung.

Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben,
verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz aus-
drücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame Einwilligung des
Betroffenen vorliegt.

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemei-
nen personenbezogenen Daten (z. B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der
Zweckbestimmung eines Vertrags verhältnisses oder vertragsähnlichen
Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es
zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt 
(§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der
Praxis oft eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfall prüfung. Auf diese kann
bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem ermöglicht
diese Einwilligungserklärung eine Datenverwendung auch in den Fällen, die nicht
von den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden.

Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unab-
hängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht
Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teil-
weise zu widerrufen. Dies lässt aber die gesetzlichen Datenverarbeitungs befug-
nisse unberührt. Sollte die Einwilligung ganz oder teilweise verweigert werden,
kann das dazu führen, dass ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt.

Vereinbarte Sicherungen

Einwilligungserklärung zur Datenverwaltung nach dem
Bundesdatenschutzgesetz

Widerrufsrecht

Vertragsgrundlagen

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung
der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet wer-
den

1. a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der
Leistungspflicht;

b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der
ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten
dient;

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit dem Vorversicherer, den ich
bei Antrag stellung genannt habe;

3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der zur AXA-Gruppe
gehörenden Unter nehmen (zu denen auch die DBV Winterthur-Gesellschaften
zählen und die im Internet unter www.axa.de einsehbar sind oder mir auf
Wunsch mitgeteilt werden), um die Anliegen im Rahmen der Antrags-,
Vertrags- und Leistungs abwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbei-
ten zu können (z. B. richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen).
Diese Datensammlungen enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum,
Kundennummer, Versicherungsnummer, Kontonummer, Bank leitzahl, Art der
bestehenden Verträge, sonstige Kontaktdaten;

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch
Übermittlung an und zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei denen
mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine
Absicherung bei Rückversi cherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der
vom Versicherer übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der
Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer
Rückversicherer, denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls entsprechende
Daten übermitteln;

5. durch andere Unternehmen/Personen (Dienstleister) innerhalb und außerhalb
der AXA-Gruppe, denen der Versicherer oder ein Rückversicherer Aufgaben
ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt. Diese Dienstleister werden
eingeschaltet, um die An trags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst
schnell, effektiv und kosten günstig zu gestalten. Eine Erweite rung der
Zweckbestimmung der Daten verwen dung ist damit nicht verbunden. Die
Dienstleister sind im Rahmen ihrer Aufgaben erfüllung verpflichtet, ein ange-
messenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und
rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleis ten sowie den
Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten;

6. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung und
bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch
Nutzung konzern eigener Daten bestände sowie Nutzung eines Hinweis- und
Informationssystems der Versicherungs wirtschaft mit Daten, die der
Gesamtverband der Deutschen Versiche rungswirtschaft e.V. (GDV) im Auftrag
der Versicherer verschlüsselt. Auf Basis dieses Systems kann es zu einem auf
den konkreten Anlass bezogenen Austausch personenbezogener Daten zwi-
schen dem anfragenden und dem angefragten Versicherer kommen;

7. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige
Finanzdienstleistungen durch

a) den Versicherer, andere Unternehmen der AXA-Gruppe und den für mich
zuständigen Vermittler;

b) Kooperationspartner des Versicherers (die im Internet unter www.axa.de
einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden); soweit aufgrund
von Koope rationen mit Gewerk schaften/Vereinen Vorteilskonditionen
gewährt werden, bin ich damit einverstanden, dass der Versicherer zwecks
Prüfung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft besteht, mit den
Gewerkschaften/Vereinen einen Datenabgleich vornimmt;

8. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Versicherer
Informationen über mein allgemeines Zahlungsverhalten einholt. Dies kann
auch erfolgen durch ein anderes Unter nehmen der AXA-Gruppe oder eine
Auskunftei (z. B. Bürgel, Infoscore, Creditreform, SCHUFA);

9. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Versicherer, ein
Unternehmen der AXA-Gruppe oder eine Auskunftei eine auf der Grundlage
mathematisch-statistischer Verfahren erzeugte Einschätzung meiner
Zahlungsfähigkeit bzw. der Kundenbeziehung (Scoring) einholt.

Bitte beachten Sie die weiteren gesonderten Vertragsinformationen.

Vertragsinformation

AXA Versicherung AG
Colonia Allee 10-20, 51067 Köln, Postanschrift: 51171 Köln
Internet: www.AXA.de
Sitz der Gesellschaft Köln · Handelsregister Köln HR B Nr. 21298
USt.-Ident-Nr. DE 122786679
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alfred Bouckaert
Vorstand: Dr. Frank W. Keuper, Vorsitzender;
Rainer Brune, Wolfgang Hanssmann, Dr. Markus Hofmann, Ulrich C. Nießen, 
Dr. Heinz-Jürgen Schwering, Jens Wieland; Dr. Patrick Dahmen (stv.)


